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1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

Rechtsanwälte Andreas Ewald, Annette Honsel a.D., Louisa Ewald-
Müller Waller Heerstraße 158, 28219 Bremen 
E-Mail: mail@rechtsanwaelte-ewald.de
Telefon: 0421 - 386099 Telefax: 0421 - 3808960 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der vorgenannten Rechtsanwälte ist 
Herr Rechtsanwalt und Notar Reinhard Baucke, 
Zum Sebaldsbrücker Bahnhof, 28309 Bremen, 
E-Mail: notar.baucke@t-online.de Tel.: 0421 450021

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und
deren Verwendung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen: 
• Anrede, Vorname, Nachname
• gültige E-Mail-Adresse
• Anschrift
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im

Rahmen des Mandats notwendig sind
• Informationen, die für unsere notarielle Tätigkeit für Sie erforderlich sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
• um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können
• um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten sowie notarielle

Tätigkeiten für Sie erbringen zu können
• zur Korrespondenz mit Ihnen
• zur Rechnungsstellung
• zur Abwicklung von eventuell vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der

Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b 
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats 
und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag 
erforderlich. 

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis 
zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (sechs Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde bzw. für Notare (sieben 
Jahre), gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 c DSGVO aufgrund von notar-,steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten (DONot, HGB, STGB oder AO) zu einer längeren 
Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung 
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a DSGVO eingewilligt haben. Die Verlängerung der notariellen 






